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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1979

Norm

ABGB §871 A

RBG 1971 §1

WBFG 1968 §28

WWG §15 Abs7

Rechtssatz

Das Anbot auf begünstigte Rückzahlung eines gewährten WWF - Darlehens ist eine privatrechtliche Willenserklärung.

Eine Anfechtung einer mit dem Darlehensnehmer auf Grund des Anbots des Wohnhauswiederaufbaufonds

zustandegekommenen Willenseinigung auf begünstigte Rückzahlung wegen Irrtums ist zulässig.

Entscheidungstexte

5 Ob 712/78

Entscheidungstext OGH 24.04.1979 5 Ob 712/78

1 Ob 607/90

Entscheidungstext OGH 19.12.1990 1 Ob 607/90

nur: Das Anbot auf begünstigte Rückzahlung eines gewährten WWF - Darlehens ist eine privatrechtliche

Willenserklärung. (T1)
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